
 
Antwort zur Anfrage Nr. 0708/2023 der Stadtratsfraktion DIE LINKE betreffend Wohnungsbau der 
vergangenen Jahre  (DIE LINKE) 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Wie viele Wohneinheiten wurden im Jahr 2022 in Mainz durch private Bauträger fertiggestellt? 
 
Die Statistik der Baufertigstellungen für das Jahr 2022 liegt aktuell noch nicht vor und wird nach Anga-
ben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz voraussichtlich im Verlauf des Monats Mai 2023 
veröffentlicht. 
Die o.g. Statistik enthält keine Angaben zur Art des Bauträgers. 
 
2. Wie viele dieser Wohneinheiten wurden jeweils in Bauprojekten mit weniger 
  als 10 Wohneinheiten und in Bauprojekten mit mehr als 10 Wohneinheiten fertiggestellt? 
 
Zahlen für das Jahr 2022 liegen noch nicht vor (s.o.). 
Die o.g. Statistik unterscheidet nicht nach „Bauprojekten“, sondern erfasst  Wohngebäude nach Zahl 
der darin enthaltenen Wohnungen (standardmäßig: Wohngebäude mit 1 Whg. / mit 2 Whg. / mit 3 
u.m. Whg). 
 
3. Wie viele Wohneinheiten wurden im Jahr 2022 im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung von 
privaten Bauträgern fertiggestellt? 
 
Im Jahr 2022 wurden insgesamt 148 Wohneinheiten von privaten Bauträgern bezugsfertig hergestellt. 
 
4. Wie viele Wohneinheiten werden voraussichtlich in den nächsten 5 Jahren aus der Belegungsbin-
dung fallen, sofern keine Bindungserhaltung durch Anschlussförderungen, durch Modernisierungsför-
derungen oder durch den Verkauf von Belegungsrechten erzielt werden würde. Bitte nach Jahren auf-
schlüsseln. 
 
Ohne bindungsverlängernde Maßnahmen und bei planmäßigem Bindungsverlauf ist vom nachfolgend 
dargestellten Bindungsverlust im Laufe der kommenden fünf Jahre auszugehen: 

Jahre Bindungsverlust (Wohneinheiten) 
2022/2023 449 
2023/2024 129 
2024/2025 158 
2025/2026 121 
2026/2027 298 

 



5. Wie viele Wohnungen wurden in Mainz seit 2010 errichtet? Wie viele wurden davon im Rahmen der 
sozialen Wohnraumförderung errichtet? Bitte nach Jahren aufschlüsseln. 
 
Die Entwicklung (Zeitreihe 1990 – 2020) kann den angehängten Tabellen (Quelle: Statistische Infor-
mationen zur Stadtentwicklung 2020, abrufbar unter  
https://www.mainz.de/medien/internet/downloads/statistik/Statistische-Informationen-zur-
Stadtentwicklung-2020.pdf) 
entnommen werden. Die Fortschreibung für die Jahre 2021 und 2022 erfolgt demnächst. 

 



 

 
 
Im Rahmen der sozialen Mietwohnraumförderung wurden in den zurückliegenden Jahren die nachfol-
gend aufgeführten Mietwohnungen errichtet. Die tabellarische Darstellung bezieht sich auf die Bezugs-
fertigkeit der geförderten Objekte und beginnt mit dem Jahr 2012. Die Bewilligung der Fördermittel 
liegt in der Regel zeitlich etwa zwei Jahre vor der Bezugsfertigkeit und hiermit entsprechend im Jahr 
2010. 
 



 
Bezugsfertigkeit Anzahl der geförderten Mietwohnungen 

(ohne Wohnheimplätze) 
2012 36 
2013 k.A. 
2014 42 
2015 34 
2016 54 
2017 38 
2018 100 
2019 0 
2020 175 
2021 93 
2022 189 

Summe 761 
 
Darüber hinaus wurden bis 2022 für rund 420 weitere Wohneinheiten Förderzusagen im Rahmen der 
sozialen Mietwohnraumförderung erteilt. Die Bezugsfertigkeit dieser Neubauvorhaben liegt aktuell 
jedoch noch nicht vor. 
 
Mainz, 12.05.2023 
 
gez. 
 
Dr. Eckart Lensch 
Beigeordneter 
 


